
Einladung – an alle Bieter - Entwurf 

 

Ortsgemeinde Müsch 

Planungsleistungen zur Sicherung eines Hangrutsches östlich der Ortslage Müsch (Ahrtal) 

 

Los 1 – Objektplanung Ingenieurbauwerke nach § 43 HOAI 

2. Phase des Verhandlungsverfahrens 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in dem vorbezeichneten Vergabeverfahren zeige ich an, die Auftraggeberin, die Ortsgemeinde 

Müsch, zu beraten und zu vertreten. Namens meiner Mandantin danke ich für Ihre Teilnahme 

an dem Vergabeverfahren und teile mit, dass Sie sich als Bieter hinsichtlich der 

Planungsleistungen qualifiziert haben. 

 

Ich lade Sie hiermit ein, an der 2. Phase des Verhandlungsverfahrens teilzunehmen. 

 

1. Zu Ihrem Angebot: 

 

a) Beschreibung der Planungsaufgabe 

 

Ich bitte Sie um die Abgabe eines Angebots für die Planungsleistungen auf Grundlage des 

ebenfalls beigefügten Ingenieurvertrags im Entwurf. 

 

A. Allgemeines  

 

Im Zuge des Hochwasserereignisses vom Juli 2021 wurde der Hang östlich der Ortslage 

Müsch im Bereich des Ahrufers am Böschungsfuß erheblich erodiert. In der Folge kam es zur 

Reaktivierung einer bereits vorhandenen Rutschmasse. Seitdem befindet sich der Hang in 

einer anhaltenden Kriech- bzw. Rutschbewegung und weist ein labiles Gleichgewicht auf. 

 

Der betroffene Hangbereich umfasst eine Fläche von ca. 2 ha entlang der Ahr. Geotechnische 

Untersuchungen zeigen, dass die Standsicherheit maßgeblich durch Wasserzutritte in die 

Rutschmasse sowie durch den fortschreitenden erosiven Abtrag am Böschungsfuß beeinflusst 

wird. Ohne Sicherungsmaßnahmen ist mit einer weiteren Verschlechterung der Situation zu 

rechnen. 



 

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines umsetzungsreifen, genehmigungsfähigen 

Sicherungskonzepts zur nachhaltigen Stabilisierung des Hanges. Dabei sind insbesondere 

Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserzutritts, zur Sicherung des Böschungsfußes sowie 

ggf. wasserbauliche Anpassungen zu untersuchen und planerisch auszuarbeiten. 

 

Grundlage der Planung bildet das beigefügte geotechnische Gutachten, auf das im Rahmen 

der Bearbeitung Bezug zu nehmen ist. Die Planungsleistungen sind interdisziplinär unter 

Berücksichtigung geotechnischer, wasserbaulicher sowie naturschutz- und 

genehmigungsrechtlicher Anforderungen zu erbringen. 

 

b) preisliche Bestandteile Ihres Angebotes  

 

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Planungs- und Überwachungsleistungen für 

Ingenieurbauwerke nach § 43 HOAI i.V.m. der Anlage 12 HOAI in den Leistungsphasen 1-9. 

 

Für die Abrechnung Ihrer Leistung möchte meine Mandantin eine Vergütungsabrede 

vorschlagen, die sich an der HOAI 2021 orientiert, jedoch mit der Möglichkeit einer Auf- bzw. 

Abpreisung Ihrer Leistung gegenüber den sich aus den Honorartabellen ergebenden 

Honoraren unter Berücksichtigung der übrigen Honorierungsparameter. 

 

Bitte geben Sie ein Honorarangebot für die im Auftragsfall zu erbringenden Grundleistungen 

der Leistungsphasen 1-9 nach § 43 HOAI i.V.m. der Anlage 12 HOAI ab. Die 

Vergütungsvereinbarung soll in Anlehnung an die HOAI (Ziffer 7.1 des Ingenieurvertrages) 

erfolgen.  

 

Eine stufenweise Beauftragung ist vorgesehen. Es sollen zunächst die Leistungsphasen 1-4 

und anschließend die Leistungsphasen 5-9 beauftragt werden. Auf eine Weiterbeauftragung 

besteht kein Rechtsanspruch. 

 

Meine Mandantin geht davon aus, dass die Leistungen für die Ingenieurbauwerke in die 

Honorarzone III einzugruppieren sind. Soweit Sie diese Einschätzung nicht teilen und davon 

ausgehen, dass eine höhere oder niedrigere Eingruppierung zutreffend ist, bitten wir dies mit 

Ihrem Angebot mitzuteilen und zu begründen. 

 

Auf Grundlage des vorliegenden geotechnischen Gutachtens wurden mehrere grundsätzliche 

Varianten zur Sicherung des Hangbereichs identifiziert. Diese umfassen insbesondere 



Maßnahmen zur Entwässerung des Hanges, zur Sicherung des Böschungsfußes sowie 

wasserbauliche Maßnahmen zur Veränderung der Anströmungssituation. Eine Festlegung auf 

eine Vorzugsvariante ist zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht erfolgt; die Varianten sind im 

Rahmen der Planungsleistungen weiterzuentwickeln, zu bewerten und zur Entscheidungsreife 

zu führen. 

 

Die im Gutachten enthaltenen Kostenansätze stellen lediglich überschlägige 

Grobkostenschätzungen dar und dienen ausschließlich der Einordnung möglicher 

Größenordnungen. Eine Kostenberechnung oder Kostenschätzung nach DIN 276 liegt derzeit 

nicht vor. 

 

Für die Angebotswertung werden daher fiktive anrechenbare Kosten in Höhe von 5,5 Mio. € 

netto zugrunde gelegt. Diese dienen ausschließlich der Vergleichbarkeit der Angebote und 

begründen keinen Anspruch auf eine entsprechende Baukostensumme. Die Ermittlung der 

tatsächlichen anrechenbaren Kosten ist Bestandteil der zu erbringenden Planungsleistungen. 

 

Zu den einzelnen Objekten möchte ich zu Ihrer Kalkulation bitten, folgendes zu 

berücksichtigen: 

 

Ich bitte Sie, die von Ihnen begehrten Nebenkosten zu Ziffer 7.5 des Vertrages als 

prozentualen Zuschlag zu Ihrem Nettohonorar anzubieten.  

 

Hinsichtlich der zu Ziff. 7.4 des Vertragsentwurfs angefragten Zeithonorare, die im 

angegebenen Umfang ebenfalls wertungsrelevant sind, bitte ich ebenfalls ein Angebot zu 

machen.  

 

Hinsichtlich Ihres Honorarangebots bitte ich zu berücksichtigen, dass es sich um keine 

Umbaumaßnahme handelt.  

 

Ich möchten Sie bitten, meiner Mandantin ein Preisangebot für die im Angebotsformblatt 

genannten Besonderen Leistungen zu machen. Eine Zusammenstellung der möglicherweise 

zu beauftragenden Besonderen Leistungen finden Sie auch in der Anlage 2 des 

Ingenieurvertrages sowie im Preisblatt. 

 

Bitte benutzen Sie für Ihr Honorarangebot das beigefügte Angebotsformblatt (Anlage 3) oder 

orientieren Sie sich an den dortigen Vorgaben. 

 



Mit Ihrem Angebot sind auch diejenigen Unterlagen einzureichen, die Sie im Rahmen der 

Präsentation vorstellen möchten.  

 

c) sonstige Bestandteile Ihres Angebotes 

 

Mit Ihrem Angebot machen Sie bitte auch Ausführungen zu den unten zu 3. genannten 

Wertungskriterien. Fehlen Ausführungen zu den unten zu 3. genannten Wertungskriterien 

gänzlich, wird Ihr Angebot im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 

 

Schildern Sie bitte Ihre Idee für eine systematische Herangehensweise an die 

Planungsaufgabe, um eine möglichst zügige planerische und bauliche Umsetzung der 

Maßnahme sicherstellen zu können. Sinnvollerweise sollte Ihrem Angebot insoweit ein 1. 

Vorschlag für einen Planungs- und Ausführungsterminplan beilegen. 

 

Die Umsetzung der Maßnahme ist für unsere Auftraggeberin dringlich.  

Bitte stellen Sie dar, welche Methoden Sie für die Qualitäts- und Terminsicherung anwenden 

wollen und wie Sie die Bauüberwachung vornehmen möchten.  

Teilen Sie bitte auch mit, wenn Sie Änderungswünsche zum Vertragsentwurf haben. Sofern 

diese Angaben in der von Ihnen eingereichten Präsentation enthalten sind, ist eine gesonderte 

Stellungnahme nicht erforderlich. 

 

Mit dem Angebot möchte meine Mandantin keine vollständig ausgearbeitete Lösung Ihrerseits, 

jedoch eine Darstellung Ihrer Herangehensweise an die Planungsaufgabe, mit welcher eine 

möglichst wirtschaftliche, planerische Lösung gefunden werden kann. 

 

 

d) Form und Frist der Angebotsabgabe 

 

Das Angebot (Honorar sowie Angaben zu den Wertungskriterien) ist elektronisch unter  

 

www……... einzureichen: 

- Link -  

 

Termin zur Angebotsabgabe ist der xx.xx.2026, 10:00 Uhr.  

 

Ich bitte um Verständnis, dass verspätete Angebote keine Berücksichtigung finden können. 

Ein öffentlicher Submissionstermin zur Angebotsöffnung findet nicht statt. 



 

e) Besichtigung  

Sofern Sie als Bieter eine Besichtigung des Grundstücks durchführen wollen, bitte ich eine 

solche durchzuführen. Das Gelände ist frei zugänglich. Möchten Sie die Teilnahme der 

Vergabestelle am Besichtigungstermin, so bitte ich um kurze Terminabsprache mit dem 

nachbenannten Ansprechpartner: 

 

Verbandsgemeindeverwaltung Adenau 

Ansprechpartner: Herr Siegbert Justen 

Telefon: 0 2691 / 305 - 200 

Mail: siegbert.justen@adenau.de 

Kirchstr. 15-19, 53518 Adenau 

 

 

2. Zur Wertung Ihres Angebotes: 

Gemäß § 58 Abs. 1 VgV möchte meine Mandantschaft den Vertrag mit demjenigen Bieter 

schließen, der auf Grundlage der nachfolgend erläuterten Wertungskriterien und auf 

Grundlage des ausgehandelten Vertrags das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. 

 

 

3. Zu den Wertungskriterien: 

 

Ihr Angebot werden wir unter Berücksichtigung folgender Kriterien bewerten: 

 

a) Preis der Leistung         30 % 

b) Herangehensweise an die Planungsaufgabe 

 zur Erreichung einer kurzfristigen planerischen und  

baulichen Umsetzung der Maßnahme      35 % 

c)  Qualitäts-, Termin- und Kostensicherung im Rahmen der Planung  

 und während der Bauphase        10 % 

d) Intensität der Bauüberwachung und Baubetreuung     20 % 

e) Akzeptanz des Vertrages hinsichtlich der nicht preislichen Bedingungen    5 % 

 

Zu a):  

Hinsichtlich der Bewertung Ihres Honorarangebots wird meine Mandantin wie folgt verfahren:  



Das Angebot mit dem wirtschaftlich günstigsten Preis erhält 10 Punkte. Ein Angebot mit einem 

1,5-fachen Preis erhält 0 Punkte. Dazwischen wird interpoliert. In die Wertung Ihres Angebots 

fließen die Zeithonorare mit folgenden, geschätzten Zeitansätzen ein: 

 

• 20 Stunden Geschäftsführer/Partner/Inhaber 

• 50 Stunden angestellte Architekten/Ingenieure 

• 40 Stunden Zeichner/Schreibkraft/sonstige Mitarbeiter 

 

Zu b): 

Hinsichtlich des Wertungskriteriums „Systematische Herangehensweise an die 

Planungsaufgabe – zur Erreichung einer kurzfristigen planerischen und baulichen Umsetzung 

der Maßnahme ein Angebot 0-3 Punkte, welches einen Vorschlag macht, dass eine 

kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht erwarten lässt. 4-6 Punkte erhält ein Angebot, 

das eine gewöhnliche Planung-Ausführungsdauer vorschlägt. 7-10 Punkte erhält ein Angebot, 

das ein Planungs- und Ausführungskonzept erwarten lässt, dass eine besonders zügige 

Umsetzung der Maßnahme erwarten lässt. 

 

Zu c): 

Hinsichtlich des Wertungskriteriums „Qualitäts-, Termin- und Kostensicherung im Rahmen der 

Planung und während der Bauphase“ erhält ein Angebot 0-3 Punkte, bei dem auf ein 

Qualitätsmanagement kein oder nur wenig Wert gelegt wird und nicht zu erwarten ist, dass die 

Planung termingerecht, kostengerecht und Qualität gesichert erfolgt, und zwar nicht nur die 

eigene des Bieters, sondern auch diejenige der Fachplaner. Eine Beurteilung von 4-6 Punkten 

erhält ein Angebot, bei dem ein Qualitätsmanagement durch eine systematische Abarbeitung 

des Grundleistungskataloges der Leistungsphasen der HOAI erfolgt und das erwarten lässt, 

dass die Leistung termingerecht, kostengerecht und Qualität gesichert erbracht wird.  7-10 

Punkte erhält ein Angebot, bei dem darüber hinaus der Abstimmungs- und 

Koordinationsprozess mit den übrigen, an der Planung fachlich Beteiligten so organisiert wird, 

dass die Projektziele sichergestellt werden und eine spürbare Entlastung für den Bauherrn zu 

erwarten ist. 

 

Zu d):  

Hinsichtlich des Wertungskriteriums “Intensität der Bauüberwachung und Baubetreuung“ 

erhält ein Angebot 0-3 Punkte, das nur eine sporadische Präsenz der Bauleitung vorsieht oder 

erwarten lässt. 4-6 Punkte erhält ein Angebot, das eine regelmäßige deutliche Anwesenheit 

der Bauleitung erwarten lässt, die eine mindestens mehr als stichpunktartige Kontrolle 



vorsieht. 7-10 Punkte erhält ein Angebot, das eine durchgehende Anwesenheit der Bauleitung 

verspricht. 

 

Zu e):  

Hinsichtlich des Wertungskriteriums „Akzeptanz des Vertrages hinsichtlich der nicht 

preislichen Bedingungen“ erhält ein Angebot 0-3 Punkte, das zu einer sehr ungünstigen 

Risikoverteilung zulasten des Auftraggebers führt, zum Beispiel durch die Vereinbarung von 

haftungsbeschränkenden Vereinbarungen, der Verkürzung der Verjährungsfristen für 

Mängelansprüche oder eine Reduzierung der Leistungspflichten. 4-6 Punkte erhält ein 

Angebot, das zu einer ungünstigen Risikoverteilung zulasten des Auftraggebers führt, 

beispielsweise durch die Verkürzung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche. 7 Punkte 

enthält ein Angebot, das keine wesentlichen oder gar keine Abweichungen vom 

vorgeschlagenen Vertragsmuster regelt. 8-10 Punkte erhält ein Angebot, das 

Verbesserungsvorschläge zu Gunsten des Auftraggebers beinhaltet, u.a. eine für den 

Auftraggeber günstigere Risikoverteilung vorsieht, als der vorgeschlagene Vertragsentwurf. 

 

4. Verhandlungsverfahren in Textform/Präsentations- und Verhandlungstermin 

 

Grundsätzlich soll die Verhandlung/Präsentation Ihres Angebots  

 

am … um … 

 

stattfinden. Ich bitte diesen Termin zu reservieren und Ihre Teilnahme kurz zu bestätigen. 

 

In einem 45-minutigen Dialog möchte meine Mandantschaft Sie bitten, sich und Ihr 

Projektteam vorzustellen. Die Präsentation sollte zielführender Weise von dem von Ihnen 

vorgesehenen Projektleiter durchgeführt werden. Außerdem möchte die Auftraggeberin 

Gelegenheit geben, Ihr Angebot vorzustellen und zu verhandeln. 

 

Im Anschluss an die Präsentation Ihres Büros möchte meine Mandantschaft ebenfalls in einer 

ca. 15-minütigen Verhandlung eventuelle Fragen zum Vertrag und zu Ihrem Honorarangebot 

klären, dieses und den Ingenieurvertrag verhandeln. 

 

Für die Durchführung der Präsentation wird ein Beamer zur Verfügung gestellt.  

 



Die Vergabestelle behält sich vor, auf das Erstangebot ohne Verhandlung den Zuschlag zu 

erteilen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Sahar Djavadi-Djaved LL.M. 

Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Vergaberecht 

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht 

 

 

Anlage:  

• Entwurf des Ingenieurvertrags 

• Anlage 2: Besondere Leistungen 

• Anlage 3: Angebotsformblatt 

• weitere Unterlagen 

 


